
Heikle Abgrenzungen  
zwischen Unfall und Krankheit
Oft ist klar, ob eine Querschnittlähmung 
unfall- oder krankheitsbedingt ist. In ein-
zelnen Konstellationen kann die Abgren-
zung jedoch Schwierigkeiten bereiten. Was 
im allgemeinen Sprachgebrauch als Unfall 
bezeichnet wird, ist zudem nicht zwin-
gend auch ein Unfall im Rechtssinn. Die 
rechtliche Definition des Unfalls ist kom-
plex (vgl. Kasten «Unfalldefinition im Ge-
setz») und es kann im Einzelfall vom kon-
kreten Geschehensablauf abhängen, ob ein 
Unfall oder eine Krankheit vorliegt. 

von maximal CHF 148 200.– steht somit 
nur Personen zu, die unfallbedingt invalid 
wurden. 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Leis-
tungen (vgl. auch Übersicht im Kasten) 
kann es im Einzelfall von grosser Bedeu-
tung sein, ob eine Querschnittlähmung 
auf eine Krankheit oder einen Unfall zu-
rückzuführen ist. Angesichts der deutlich 
umfassenderen Leistungen der Unfallver-
sicherung ist die betroffene Person in aller 
Regel finanziell bessergestellt, wenn ihre 
Invalidität unfallbedingt ist. 

Ein praktisch relevantes Beispiel, dass dies 
gut illustriert, ist der «Tauchunfall». Erlei-
det eine Taucherin bei einem normal ver-
laufenden Tauchgang plötzlich Lähmungs
erscheinungen, ist der Unfallbegriff nicht 
erfüllt. Es fehlt am ungewöhnlichen äusse
ren Faktor, der für einen Unfall vorausge-
setzt wird. Kommt hingegen ein solcher 
ungewöhnlicher äusserer Faktor hinzu, 
etwa indem das Atemgerät ausfällt oder die 
Taucherin mit der Ausrüstung an einem 
Schiffswrack hängen bleibt, deswegen in 
Panik gerät und auf Dritthilfe angewiesen 
ist, ist der Unfallbegriff erfüllt. Der ge-
nauen Schilderung des Geschehensablaufs 
kommt in derartigen Fällen daher eine zen
trale Bedeutung zu. Dabei gilt es zu beach-
ten, dass gerade den ersten Äusserungen 
zum Geschehensablauf, den sogenannten 
Aussagen der ersten Stunde, besonderes 
Gewicht beigemessen wird. Es ist deshalb 
ratsam, in solchen Fällen frühzeitig eine 
rechtskundige Person beizuziehen. 

Auch bei Arztfehlern – wenn beispielswei-
se bei einer Operation durch eine Unge-
schicklichkeit des Chirurgen versehent-
lich das Rückenmark verletzt wird – kann 
sich die Frage stellen, ob dies als Unfall zu 
qualifizieren ist. Die Praxis des Bundesge-
richts ist in diesem Bereich allerdings res-
triktiv. Ein Unfall wird nur dann bejaht, 
wenn es sich um «grobe und ausserordent
liche Verwechslungen und Ungeschicklich
keiten oder sogar um absichtliche Schädi-
gungen handelt, mit denen niemand rech- 
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net noch zu rechnen braucht». In einem 
ersten Schritt ist somit jeweils zu prüfen, 
ob überhaupt ein Behandlungsfehler vor-
liegt. Ist dies der Fall, ist in einem zweiten 
Schritt zu prüfen, ob es sich um einen be-
sonders krassen Behandlungsfehler han-
delt. Erst wenn auch dies bejaht wird, ist 
der Unfallbegriff erfüllt. Die Schwelle, ab 
der ein Arztfehler einen Unfall darstellt, ist 
somit relativ hoch. 

Alles, was nicht Unfall ist,  
ist Krankheit
Da der gesetzliche Unfallbegriff eine nicht 
beabsichtigte schädigende Einwirkung auf 
den menschlichen Körper voraussetzt, sind 
Schädigungen im Rahmen eines Suizid-
versuchs grundsätzlich vom Unfallbegriff 
ausgenommen. War die versicherte Person 
allerdings zur Zeit der Tat ohne Verschul-
den gänzlich unfähig, vernunftgemäss zu 
handeln, liegt ein Unfall vor und es besteht 
ein Anspruch auf volle Leistungen der Un-
fallversicherungen. Bei Suizidversuchen 
gilt es somit stets sorgfältig abzuklären, ob 
die betroffene Person zum fraglichen Zeit-
punkt urteilsfähig war oder nicht. 

Ist der Unfallbegriff nicht erfüllt, liegt ei- 
ne Krankheit vor. Der Krankheitsbegriff 
ist als Auffangtatbestand konzipiert (vgl.  
Art. 3 Abs. 1 ATSG: «Krankheit ist jede Be
einträchtigung der […] Gesundheit, die 
nicht Folge eines Unfalls ist […]»). Somit 
kommt immer die Krankenversicherung 
zum Tragen, wenn kein Unfall vorliegt. 

Bei einem freiwillig versicherten Invali
ditätskapital (Zusatzversicherung nach 
VVG) spielt die Unterscheidung zwischen 
Unfall und Krankheit in der Regel keine 
Rolle. Liegt eine Invalidität im Sinne der 
Versicherungsbestimmungen vor, besteht 
ein Anspruch auf die versicherte Leistung, 
unabhängig davon, ob dies auf einen Un-
fall oder eine Krankheit zurückzuführen 
ist. 

Eine Querschnittlähmung kann auf einen 
Unfall oder auf eine Krankheit zurückge-
hen. Je nach Ursache unterscheiden sich 
die Leistungen der Sozialversicherungen 
stark. Bei einer unfallbedingten Invalidität 
steht der betroffenen Person (sofern sie 
zum Unfallzeitpunkt obligatorisch gegen 
Unfall versichert war) zusätzlich zur Inva-
lidenrente der IV eine Invalidenrente der 
obligatorischen Unfallversicherung zu. Ist 
die Invalidität hingegen auf eine Krankheit 
zurückzuführen, hat sie einzig Anspruch 
auf eine Invalidenrente der IV. Die Kran-
kenversicherung richtet keine Renten aus.

Weitergehende Leistungen  
der Unfallversicherung
Auch bei der Hilflosenentschädigung un-
terscheiden sich die zustehenden Leistun-
gen je nach Ursache der Querschnittläh-
mung. Ist diese unfallbedingt, steht der 
betroffenen Person eine (höhere) Hilflosen
entschädigung der Unfallversicherung zu. 
Ist sie hingegen auf eine Krankheit zurück
zuführen, besteht Anspruch auf eine (tie-
fere) Hilflosenentschädigung der IV. Um 
das auszugleichen, haben dafür ausschliess
lich Bezügerinnen und Bezüger einer Hilf
losenentschädigung der IV Anspruch auf 
einen Assistenzbeitrag der IV. Eine Hilf
losenentschädigung der Krankenversiche-
rung gibt es nicht. 

Im Gegensatz zur Unfallversicherung kennt 
die Krankenversicherung auch keine Inte-
gritätsentschädigung. Diese einmalige Zah
lung, eine Art Genugtuung, in der Höhe 

IV muss Mehrkosten bei 
Neubauten übernehmen

Bei neu zu erstellenden Eigen­
heimen sah das Kreisschreiben 
über die Abgabe von Hilfsmit­
teln durch die IV (KHMI) bisher 
vor, dass die IV nur Haltestan­
gen, Handläufe und Zusatz­
griffe übernimmt. Im Fall einer 
Tetraplegikerin lehnte es die  
IV daher ab, bei einem Neubau 
die Mehrkosten für eine Schie­
betüre beim Badezimmer, für 
die Verbreiterung der Türe  
zum Schlafzimmer sowie für 
die Installation der Wasch- 
maschine in der Höhe von  
CHF 1556.45 zu tragen. 
Hätte es sich um eine Miet­
wohnung gehandelt, hätte die 
IV diese Kosten übernehmen 
müssen (gemäss Ziff. 14.04 
der Verordnung über die Ab- 
gabe von Hilfsmitteln durch 
die IV, HVI). 

In einem Leitentscheid vom 
16. Juni 2020 (BGE 146 V 233) 
stellte das Bundesgericht nun 
klar, dass die IV auch bei einem 
Neubau diese Kosten überneh­
men muss. Bei Neubauten sei 
im Einzelfall zu klären, ob die 
beantragte Leistung grund­
sätzlich von der IV übernom­
men wird (Ziff. 14.04 HVI, vgl. 
auch Artikel «Wann sich die  
IV an Umbaukosten beteiligt» 
im Paracontact 3/2019). Ist 
dies der Fall, muss geprüft 
werden, ob die betreffenden 
baulichen Änderungen von 
vornherein in die Planung ein­
bezogen und ohne zusätzliche 
Kosten hätten umgesetzt wer­
den können. War dies nicht 
möglich, muss die IV die invali­
ditätsbedingten Mehrkosten 
übernehmen. Das Bundesamt 
für Sozialversicherungen hat 
das Kreisschreiben (KHMI) 
inzwischen angepasst.

 
Unfalldefinition im Gesetz 
(Bundesgesetz über den  
Allgemeinen Teil des Sozial-
versicherungsrechts, ATSG)

Art. 4 Unfall
Unfall ist die plötzliche, nicht 
beabsichtigte schädigende  
Einwirkung eines ungewöhn­
lichen äusseren Faktors auf 
den menschlichen Körper, die 
eine Beeinträchtigung der  
körperlichen, geistigen oder 
psychischen Gesundheit oder 
den Tod zur Folge hat.

Die unterschiedlichen Leistungen von Kranken- und Unfallversicherung 

	 Krankenversicherung	 Unfallversicherung	

Heilbehandlung	

Invalidenrente	
	 (IV)	 (+IV)

Integritätsentschädigung	

Hilflosenentschädigung	
	 (IV)

Assistenzbeitrag 
	 (IV)

Pflege (Spitex)	
	 (jedoch Patientenbeteiligung) 	 (volle Kostenübernahme*)

	 Diese Leistung wird von der Versicherung ausgerichtet.
	 Diese Leistung wird von der Versicherung nicht ausgerichtet.
�(IV) 	 Stattdessen Anspruch auf entsprechende Leistungen der IV.
(+IV) 	Zusätzlich Anspruch auf entsprechende Leistungen der IV.
* �	� Der Umfang der Leistungspflicht der Unfallversicherung für die Spitex-Pflege ist zurzeit  

noch nicht abschliessend geklärt und bildet Gegenstand von Gerichtsverfahren.
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